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8. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT STADTSTEINACH 1:2.500

8. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER STADT STADTSTEINACH

Die Stadt Stadtsteinach reichte mit Schreiben vom ............. an das Landratsamt
Kulmbach die 8.. Änderung des Flächennutzungplanes zur Genehmigung ein. Das 
Landratsamt Kulmbach hat die Änderung des Flächennutzungsplanes mit Schreiben vom 
.................... genehmigt. 

In der Zeit vom ........... bis ........... erfolgte für die 8. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Stadtsteinach nach ortsüblicher Bekanntmachung die 
Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie 
der Nachbargemeinden. Über die vorgebrachten Anregungen wurde in der Stadtratssitzung 
vom ............ Beschluss gefasst. Das Ergebnis wurde mitgeteilt. 

Die Genehmigung der 8. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde am .............
ortsüblich bekannt gemacht. Damit ist die 8. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Stadtsteinach wirksam. Auf die Rechtsfolgen wurde hingewiesen. 

Stadtsteinach, den ...............

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT STADTSTEINACH (AUSSCHNITT) 1:2.500

M: 1:2.500

Der Stadtrat der Stadt Stadtsteinach beschloss am .............. die 8. Änderung des 
wirksamen Flächennutzungsplanes. Der Beschluss wird ortsüblich bekannt gemacht. 

Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie der Nachbargemeinden

.................................
Stadt Stadtsteinach 
Roland Wolfrum 
Erster Bürgermeister 

In der Zeit vom ........... bis ........... erfolgte für die 8. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Stadtsteinach nach ortsüblicher Bekanntmachung die 
Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie 
der Nachbargemeinden. Über die vorgebrachten Anregungen wurde in der Stadtratssitzung 
vom ............ Beschluss gefasst. Das Ergebnis wurde mitgeteilt. 
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20- Meter- Bauverbotszone der Bundesstraße 

VERFAHRENSVERMERKE
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Änderungsbeschluss

Öffentliche Auslegung 

(Dienstsiegel)

Mit Beschluss des Stadtrates vom ............ wurde die 8. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Stadtsteinach festgestellt. 

Stadtsteinach, im ............

.................................
Stadt Stadtsteinach 
Roland Wolfrum 
Erster Bürgermeister 

Genehmigung

BAUTEIL

DATUM

08.03.2023

Flächennutzungsplansplan

8. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Stadt Stadtsteinach 
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